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Rubrik: Konkurse 
Unterrubrik: Kollokationsplan und Inventar 
Publikationsdatum: SHAB, KABZH - 03.01.2020 
Meldungsnummer: KK04-0000009607 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt Thalwil, Gotthard-
strasse 20, 8800 Thalwil

Kollokationsplan und Inventar T + T & Osaka AG in Liquidation

Schuldner:  
T + T & Osaka AG in Liquidation 
CHE-104.994.447 
Feldblumenweg 10 
8800 Thalwil 

Rechtliche Hinweise:  
Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil 
seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht 
im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 
20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes bei der angegebenen Kontaktstelle gegen die Masse 
klagen. Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder 
dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den 
Gläubiger richten.  
Publikation nach Art. 221 und 249-250 SchKG. 
Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes sind beim 
Einzelgericht in Konkurssachen am Bezirksgericht Horgen, 
Postfach, 8810 Horgen, rechtshängig zu machen. Soweit 
keine Anfechtung erfolgt, wird der Plan rechtskräftig. 
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage 
Ablauf der Frist: 23.01.2020 
Die öffentlich-rechtlichen Forderung sind rechtskräftig bzw. 
nur provisorisch veranlagt. Es wurden weder Kompetenz-
güter ausgeschieden, noch Eigentumsansprachen aner-
kannt. Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 
31 SchKG i.V.m. Art. 145 ZPO). 

Kontaktstelle:  
KONKURSAMT THALWIL 
Gotthardstrasse 20/22 
8800 Thalwil
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